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Stellungnahme der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen Nordrhein-Westfalen zum 

„Gesetz zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 

Nordrhein-Westfalen“ 

 

Die Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen NRW bedankt sich für die Übersendung der 

Drucksache 16/6688 und kommt sehr gerne der Aufforderung um Stellungnahme nach. 

 

Die Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen NRW schließt sich der Stellungnahme der Uni-

versitäten (Stellungnahme 16/2193) an. Konkret heißt dass, dass für die Besoldungsgruppen A11 - 

A16 und W die Tarifergebnisse übernommen werden sollen. 
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Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Haushalts- und Finanzausschusses und 

des Unterausschusses "Personal" am 21. Oktober 2014 

Gesetz zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 

Nordrhein-Westfalen, Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16/6688 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen der Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW (LRK NRW) danke ich 

für die Übersendung der Drucksache 16/6688. Gerne kommt die LRK NRW der Aufforde

rung um Stellungnahme nach. 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 

2013/2014 wird auf das Urteil vom 1. Juli 2014 des Verfassungsgerichtshofs des Landes 

Nordrhein-Westfalen reagiert. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht Änderungen bei den 

Regelungen der Besoldungsgruppen A 11 bis A 16 und den Besoldungsordnungen B, C, 

Rund W vor. 

Bereits zum ursprünglichen Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 

2013/2014 hat die LRK NRW mit Schreiben vom 14. Juni 2013 (Stellungnahme 16/872) 

Stellung genommen. Die zu diesem Zeitpunkt vorgetragenen Anmerkungen der NRW

Hochschulen haben auch nach den vorgenommenen Änderungen im aktuellen Ge

setzentwurf der Landesregierung grundsätzlich bestand: 

Die NRW-Universitäten sind sich der aktuellen Haushaltslage des Landes und den Vor

wirkungen der Schuldenbremse bewusst. Dennoch möchten sie zum vorliegenden Ent

wurf folgenden Aspekt zu bedenken geben, da dieser die zukünftige Wettbewerbsfä

higkeit des Wissenschaftsstandortes NRW beeinflusst: Die nicht vollumfängliche Über

nahme des Tarifabschlusses betrifft insbesondere die Hochschullehrerinnen und -Iehrer 

sowie den akademischen Mittelbau an den NRW-Universitäten und schwächt damit die 
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Konkurrenzfähigkeit der Hochschulen des Landes unmittelbar. Für die Universitäten wird 

es zunehmend schwerer, sich im Wettstreit um die besten Köpfe gegenüber Industrie 

und Wirtschaft, aber auch gegenüber anderen Bundesländern zu behaupten. 

Die Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftsstandortes NRW bereitet den Universitäten 

vor allem im Vergleich zu anderen Bundesländern Sorge, die "wissenschaftsfreundliche

re" Wege eingeschlagen haben: Beispielsweise hat Bayern entschieden, den Tarifab

schluss der Angestellten des öffentlichen Dienstes der Länder für die Jahre 2013 und 

2014 auf die Landesbeamten vollumfänglich zu übertragen. Die baden

württembergische Landesregierung hat eine Zwischenlösung gefunden und beschlos

sen, den Tarifabschluss zwar nicht zeitgleich, aber abhängig von der Besoldungsgruppe 

verzögert zu übernehmen. 

Um den dadurch geschaffenen Wettbewerbsnachteil auszugleichen, werden die Uni

versitäten insbesondere in Berufungsverhandlungen noch stärker als zuvor darauf an

gewiesen sein, Berufungszusagen einzugehen, die nun zusätzlich auch die Tarifeinigung 

kompensieren müssen. Vor dem Hintergrund der stagnierenden Grundfinanzierung der 

nordrhein-westfälischen Universitäten wird es uns zunehmend erschwert, hochqualifizier

tes Personal zu rekrutieren bzw. von der "Abwanderung" an Hochschulen anderer Bun

desländer abzuhalten. 

Mit freundlichem Gruß 

~ · 
Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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